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Ergebnis der Umweltinspektion von technischen 
Anlagen 

 
 

 
 

STADT WUPPERTAL 
UMWELTSCHUTZ Firma: Prysmian Kabel und Systeme GmbH 

 
 

Standort Nibelungenstraße 85, 42369 Wuppertal 

Anlagenbezeichnung Vulkanisationsanlage 

Einstufung der Anlage 

nach Anhang 1 der IE-RL 

nach Anhang 1 der 4. BImSchV 

 

- 

Nr. 10.7.1.2 V 

Datum der Umweltinspektion 

Dauer der Inspektion vor Ort 

Gesamtaufwand 

20.11.2023 und 14.11.2024 

18,5 Stunden 

41 Stunden 

Art der Umweltinspektion ☒ angemeldet 

☐ unangemeldet 

Beteiligte Behörden • Untere Immissionsschutz- und 
Abfallwirtschaftsbehörde 

• Untere Wasserbehörde 

Umfang der Umweltinspektion Medienübergreifende Umweltinspektion mit den 
Schwerpunkten: 

• Immissionsschutzrecht 

• Abfallrecht 

• Wasserrecht 

Grundlage der Umweltinspektion • § 52 BImSchG 

• § 47 KrWG 

• § 100 WHG 

• Genehmigungsbescheide/Anzeigeunterlagen/ 
Messberichte etc. 

Ergebnis der Umweltinspektion ☐ Keine Mängel 

☒ Geringfügige Mängel (GM) 1)  

☒ Erhebliche Mängel (EM) 2) 

☐ Schwerwiegende Mängel (SM) 3) 

Beschreibung der Mängel - Das Fehlen einer Pflichtrestmülltonne wird als 
geringfügiger Mangel eingestuft.4) 
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- Die unvollständige Dokumentation gemäß 
§ 3 GewAbfV wird als geringfügiger Mangel 
bewertet.4) 

- Folgende Verstöße im Bereich der 42. 
BImSchV stellen in Summe einen erheblichen 
Mangel dar: 

• Die Sachverständigenprüfung nach § 14 
der 42. BImSchV wurde nicht fristgerecht 
durchgeführt.4) 

• Die Gefährdungsbeurteilung unter 
Beteiligung einer hygienisch fachkundigen 
Person wurde nicht erstellt. 4) 

• Eine zusätzliche Laboruntersuchung bei 
Überschreitung des Prüfwertes wurde 
nicht durchgeführt. 

• Die Verdunstungskühlanlagen weisen teils 
starke Verschmutzungen bzw. 
Tropfleckagen auf.4) 

Veranlasste Maßnahmen Revisionsschreiben 

 

Legende 

1) Geringfügige Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die 
augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder 
ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der 
Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist. 

2) Erhebliche Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb 
einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die 
Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden. 

3) Schwerwiegende Mängel 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 
akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser 
Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine 
Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten 
durchgeführt. 

4) Der Mangel wurde inzwischen behoben. 


